
 

 

1 §§ 25g – 25n KWG (Stand 31.01.2014)  

- ohne Gewähr für die Richtigkeit -         16.11.2013 

 

 

§ 25g KWG - Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zah-
lungsverkehr (Stand 31.01.2014) 

 
 

(1)  Die Bundesanstalt überwacht die Einhaltung der Pflichten der Kreditinstitute nach 
 
 

1. der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. No-
vember 2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers (ABl. L 345 
vom 8.12.2006, S. 1), 

 
 
2. der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Sep-

tember 2009 über grenzüberschreitende Zahlungen in der Gemeinschaft und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 2560/2001 (ABl. L 266 vom 9.10.2009, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 
Nr. 260/2012 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22) geändert worden ist, und 

 
 
3. der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Ge-

schäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22). 

 
 
(2)  Ein Kreditinstitut muss über interne Verfahren und Kontrollsysteme verfügen, die die Einhaltung der 

Pflichten nach den Verordnungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 gewährleisten. 
 
 
(3)  Die Bundesanstalt kann gegenüber einem Kreditinstitut und seinen Geschäftsleitern Anordnungen tref-

fen, die geeignet und erforderlich sind, um Verstöße gegen die Pflichten nach den Verordnungen nach 
Absatz 1 Nummer 1 bis 3 zu verhindern oder zu unterbinden. 
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§ 25h KWG - Interne Sicherungsmaßnahmen  (Stand 31.01.2014) 

 
(1) Institute sowie nach § 10a Absatz 2 Satz 2 oder 3 oder nach § 10a als übergeordnetes Unternehmen 

geltende Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften müssen unbe-

schadet der in § 25a Absatz 1 dieses Gesetzes und der in § 9 Absatz 1 und 2 des Geldwäschegeset-

zes aufgeführten Pflichten über ein angemessenes Risikomanagement sowie über Verfahren und 

Grundsätze verfügen, die der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstiger 

strafbarer Handlungen, die zu einer Gefährdung des Vermögens des Instituts führen können, dienen.  

 

Sie haben dafür angemessene geschäfts- und kundenbezogene Sicherungssysteme zu schaffen und 

zu aktualisieren sowie Kontrollen durchzuführen.  

 

Hierzu gehört auch die fortlaufende Entwicklung geeigneter Strategien und Sicherungsmaßnahmen 

zur Verhinderung des Missbrauchs von neuen Finanzprodukten und Technologien für Zwecke der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung oder der Begünstigung der Anonymität von Geschäfts-

beziehungen und Transaktionen. 

 

(2)  Kreditinstitute haben angemessene Datenverarbeitungssysteme zu betreiben und zu aktualisieren, mit-

tels derer sie in der Lage sind, Geschäftsbeziehungen und einzelne Transaktionen im Zahlungsverkehr 

zu erkennen, die auf Grund des öffentlich und im Kreditinstitut verfügbaren Erfahrungswissens über die 

Methoden der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen im 

Sinne des Absatzes 1 Satz 1 als zweifelhaft oder ungewöhnlich anzusehen sind.  

Die Kreditinstitute dürfen personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies zur 

Erfüllung dieser Pflicht erforderlich ist.  

Die Bundesanstalt kann Kriterien bestimmen, bei deren Vorliegen Kreditinstitute vom Einsatz von Sys-

temen nach Satz 1 absehen können. 

 

(3)  Jeder Sachverhalt, der nach Absatz 2 Satz 1 als zweifelhaft oder ungewöhnlich anzusehen ist, ist vom 

Institut zu untersuchen, um das Risiko der jeweiligen Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen über-

wachen, einschätzen und gegebenenfalls das Vorliegen eines nach § 11 Absatz 1 des Geldwäschege-

setzes meldepflichtigen Sachverhalts oder die Erstattung einer Strafanzeige gemäß § 158 der Strafpro-

zessordnung prüfen zu können.  

Über diese Sachverhalte hat das Institut angemessene Informationen nach Maßgabe des § 8 des Geld-

wäschegesetzes aufzuzeichnen und aufzubewahren, die für die Darlegung gegenüber der Bundesan-

stalt erforderlich sind, dass diese Sachverhalte nicht darauf schließen lassen, dass eine Tat nach § 261 

des Strafgesetzbuchs oder eine Terrorismusfinanzierung begangen oder versucht wurde oder wird.  

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.  

Institute dürfen im Einzelfall einander Informationen im Rahmen der Erfüllung ihrer Untersuchungspflicht 

nach Satz 1 übermitteln, wenn es sich um einen in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung 

oder einer sonstigen Straftat auffälligen oder ungewöhnlichen Sachverhalt handelt und tatsächliche An-

haltspunkte dafür vorliegen, dass der Empfänger der Informationen diese für die Beurteilung der Frage 

benötigt, ob der Sachverhalt gemäß § 11 des Geldwäschegesetzes anzuzeigen oder eine Strafanzeige 

gemäß § 158 der Strafprozessordnung zu erstatten ist.  

Der Empfänger darf die Informationen ausschließlich zum Zweck der Verhinderung der Geldwäsche, 

der Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen und nur unter den durch das über-

mittelnde Institut vorgegebenen Bedingungen verwenden. 
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(4)  Institute haben einen der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordneten Geldwäschebeauftragten zu 

bestellen.  

Dieser ist für die Durchführung der Vorschriften zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäsche 

und der Terrorismusfinanzierung zuständig sowie der Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehör-

den, das Bundeskriminalamt – Zentralstelle für Verdachtsmeldungen – und die Bundesanstalt. 

Der Geldwäschebeauftragte hat der Geschäftsleitung direkt und unmittelbar zu berichten.  

Für Institute gilt dies als übergeordnetes Unternehmen auch hinsichtlich einer Institutsgruppe 

oder einer Finanzholding-Gruppe im Sinne des § 10a, einer gemischten Finanzholding-Gruppe 

im Sinne des § 10a oder als Mutterunternehmen auch hinsichtlich eines Finanzkonglomerats im 

Sinne des § 1 Absatz 20. 

Institute haben die für eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben des Geldwäschebeauftragten 

notwendigen Mittel und Verfahren vorzuhalten und wirksam einzusetzen.  

Dem Geldwäschebeauftragten ist ungehinderter Zugang zu sämtlichen Informationen, Daten, Aufzeich-

nungen und Systemen zu verschaffen, die im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben von Bedeutung 

sein können.  

Ihm sind ausreichende Befugnisse zur Erfüllung seiner Funktion einzuräumen.  

Seine Bestellung und Entpflichtung sind der Bundesanstalt mitzuteilen. 

 

(5)  Institute dürfen interne Sicherungsmaßnahmen nach dieser Vorschrift mit vorheriger Zustimmung der 

Bundesanstalt im Rahmen von vertraglichen Vereinbarungen durch einen Dritten durchführen lassen.  

Die Zustimmung kann erteilt werden, wenn der Dritte die Gewähr dafür bietet, dass die Sicherungsmaß-

nahmen ordnungsgemäß durchgeführt werden und die Steuerungsmöglichkeiten der Institute und die 

Kontrollmöglichkeiten der Bundesanstalt nicht beeinträchtigt werden. 

 

(6)  Die Bundesanstalt kann gegenüber einem Institut im Einzelfall Anordnungen treffen, die geeignet und 

erforderlich sind, die in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 genannten Vorkehrungen zu treffen. 

 

(7)  Die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH gilt als Institut im Sinne der Absätze 1 bis 5.  

Das Bundesministerium der Finanzen überwacht insoweit die Einhaltung der Absätze 1 bis 5 im Rahmen 

seiner Aufsicht nach § 2 Absatz 1 des Bundesschuldenwesengesetzes. 

 

(8)  Die Deutsche Bundesbank gilt als Institut im Sinne der Absätze 1 bis 4. 

 

(9)  Die Funktion des Geldwäschebeauftragten im Sinne des Absatzes 4 und die Pflichten zur Verhinderung 

der sonstigen strafbaren Handlungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 werden im Institut von einer Stelle 

wahrgenommen. Die Bundesanstalt kann auf Antrag des Instituts bestimmen, dass für die Verhinderung 

der sonstigen strafbaren Handlungen eine andere Stelle im Institut zuständig ist, soweit hierfür ein wich-

tiger Grund vorliegt. 
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§ 25i KWG - Vereinfachte Sorgfaltspflichten  (Stand 31.01.2014) 

(1)  Soweit die Voraussetzungen des § 25j dieses Gesetzes und des § 6 des Geldwäschegesetzes nicht 

vorliegen, können die Institute über § 5 des Geldwäschegesetzes hinaus vereinfachte Sorgfaltspflichten 

vorbehaltlich einer Risikobewertung des Instituts auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalls für 

folgende Fallgruppen anwenden: 

1. vorbehaltlich Satz 2 beim Abschluss eines  

 

a) staatlich geförderten, kapitalgedeckten Altersvorsorgevertrags, 

 

b) Vertrags zur Anlage von vermögenswirksamen Leistungen, sofern die Voraussetzungen 

für eine staatliche Förderung durch den Vertrag erfüllt werden, 

 
c) Verbraucherdarlehensvertrags oder Vertrags über eine entgeltliche Finanzierungshilfe, so-

fern Nummer 3 Buchstabe d eingehalten wird. 

 
d) Kreditvertrags im Rahmen eines staatlichen Förderprogramms, der über eine Förderbank 

des Bundes oder der Länder abgewickelt wird und dessen Darlehenssumme zweckgebun-

den verwendet werden muss, 

 
e) Kreditvertrags zur Absatzfinanzierung, 

 
f) sonstigen Kreditvertrags, bei dem das Kreditkonto ausschließlich der Abwicklung des Kre-

dits dient und die Rückzahlung des Kredits von einem Konto des Kreditnehmers bei einem 

Kreditinstitut im Sinne des § 1 Abs. 1 mit Ausnahme der in § 2 Abs. 1 Nr. 3 bis 8 genannten 

Unternehmen, bei einem Kreditinstitut in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 

Union oder bei einer im Inland gelegenen Zweigstelle oder Zweigniederlassung eines Kre-

ditinstituts mit Sitz im Ausland erfolgt, 

 
g) Sparvertrags und 

 
h) Leasingvertrags; 

 
 

2. vorbehaltlich Satz 2 in sonstigen Fällen, soweit folgende Bedingungen erfüllt sind:  

a) der Vertrag liegt in Schriftform vor, 

b) die betreffenden Transaktionen werden über ein Konto des Kunden bei einem Kreditinstitut 

im Sinne des § 1 Abs. 1 mit Ausnahme der in § 2 Abs. 1 Nr. 3 bis 8 genannten Unterneh-

men, bei einem Kreditinstitut in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, bei 

einer im Inland gelegenen Zweigstelle oder Zweigniederlassung eines Kreditinstituts mit 

Sitz im Ausland oder über ein in einem Drittstaat ansässiges Kreditinstitut abgewickelt, für 

das der Richtlinie 2005/60/EG gleichwertige Anforderungen gelten, 

c) das Produkt oder die damit zusammenhängende Transaktion ist nicht anonym und ermög-

licht die rechtzeitige Anwendung von § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Geldwäschegesetzes und 

d) die Leistungen aus dem Vertrag oder der damit zusammenhängenden Transaktion können 

nicht zugunsten Dritter ausgezahlt werden, außer bei Tod, Behinderung, Überschreiten ei-

ner bestimmten Altersgrenze oder in vergleichbaren Fällen; 
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3. vorbehaltlich Satz 2 bei Produkten oder damit zusammenhängenden Transaktionen, bei denen 

in Finanzanlagen oder Ansprüche, wie Versicherungen oder sonstige Eventualforderungen, in-

vestiert werden kann, sofern über die in Nummer 3 genannten Voraussetzungen hinaus:  

a) die Leistungen aus dem Produkt oder der Transaktion nur langfristig auszahlbar sind, 

b) das Produkt oder die Transaktion nicht als Sicherheit hinterlegt werden kann und 

c) während der Laufzeit keine vorzeitigen Zahlungen geleistet und keine Rückkaufsklauseln 

in Anspruch genommen werden können und der Vertrag nicht vorzeitig gekündigt werden 

kann. 

Ein geringes Risiko besteht in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 bis 3 jedoch nur, sofern folgende Schwel-

lenwerte nicht überschritten werden:  

1. für Verträge im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe a, b, d und f oder für Verträge im Sinne 

des Satzes 1 Nummer 2 und 3 insgesamt 15 000 Euro an Zahlungen, 

2. für Verträge im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe c, e und h oder für sonstige Verträge, 

die der Finanzierung von Sachen oder ihrer Nutzung dienen und bei denen das Eigentum an der 

Sache bis zur Abwicklung des Vertrages nicht auf den Vertragspartner oder den Nutzer übergeht, 

15 000 Euro an Zahlungen im Kalenderjahr, 

3. für Sparverträge im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe g bei periodischen Zahlungen 

1 000 Euro im Kalenderjahr oder eine Einmalzahlung in Höhe von 2 500 Euro. 

 

(2)  Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn einem Institut im Hinblick auf eine konkrete Transaktion oder 

Geschäftsbeziehung Informationen vorliegen, die darauf schließen lassen, dass das Risiko der Geld-

wäsche oder der Terrorismusfinanzierung nicht gering ist.  

Die Institute haben angemessene Informationen nach Maßgabe des § 8 des Geldwäschegesetzes auf-

zuzeichnen und aufzubewahren, die für die Darlegung gegenüber der Bundesanstalt erforderlich sind, 

dass die Voraussetzungen für die Anwendung der vereinfachten Sorgfaltspflichten vorliegen. 

 

 

§ 25j KWG - Vereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung (Stand 31.01.2014) 

Abweichend von § 4 Abs. 1 des Geldwäschegesetzes kann die Überprüfung der Identität des Vertrags-

partners und des wirtschaftlich Berechtigten auch unverzüglich nach der Eröffnung eines Kontos oder 

Depots abgeschlossen werden.  

In diesem Fall muss sichergestellt sein, dass vor Abschluss der Überprüfung der Identität keine Gelder 

von dem Konto oder dem Depot abverfügt werden können.  

Für den Fall einer Rückzahlung eingegangener Gelder dürfen diese nur an den Einzahler ausgezahlt 

werden. 
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§ 25k KWG - Verstärkte Sorgfaltspflichten (Stand 31.01.2014) 

(1) Institute haben über § 6 des Geldwäschegesetzes hinaus verstärkte, dem erhöhten Risiko angemes-
sene Sorgfaltspflichten auch bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Rahmen von Geschäftsbe-
ziehungen zu Korrespondenzinstituten mit Sitz in einem Drittstaat und bei Korrespondenzinstituten mit 
Sitz in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums vorbehaltlich einer Beurteilung durch das Insti-
tut als erhöhtes Risiko zu erfüllen.  
Soweit sich diese Geschäftsbeziehungen nicht auf die Abwicklung des Zahlungsverkehrs beziehen, 
bleibt § 5 Abs. 2 Nr. 1 des Geldwäschegesetzes hiervon unberührt.  
§ 3 Abs. 4 Satz 2 des Geldwäschegesetzes findet entsprechende Anwendung. 

 
(2) Institute haben in den Fällen des Absatzes 1  
 

1. ausreichende, öffentlich verfügbare Informationen über das Korrespondenzinstitut und seine Ge-
schäfts- und Leitungsstruktur einzuholen, um sowohl vor als auch während einer solchen Ge-
schäftsbeziehung die Art der Geschäftstätigkeit des Korrespondenzinstituts in vollem Umfang 
verstehen und seinen Ruf und seine Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terro-
rismusfinanzierung sowie die Qualität der Aufsicht bewerten zu können, 

 
2. vor Begründung einer solchen Geschäftsbeziehung die jeweiligen Verantwortlichkeiten der bei-

den Institute in Bezug auf die Erfüllung der Sorgfaltspflichten festzulegen und zu dokumentieren, 
. 
3. sicherzustellen, dass vor Begründung einer solchen Geschäftsbeziehung durch einen für den 

Verpflichteten Handelnden die Zustimmung eines diesem vorgesetzten Mitarbeiters des Instituts 
eingeholt wird, 

. 
4. Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass sie keine Geschäftsbeziehung mit einem Kre-

ditinstitut begründen oder fortsetzen, von dem bekannt ist, dass seine Konten von einer Bank-
Mantelgesellschaft im Sinne des Artikels 3 Nr. 10 der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsys-
tems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ABl. EU Nr. L 309 S. 15), 
die zuletzt durch die Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 
November 2007 (ABl. EU Nr. L 319 S. 1) geändert worden ist, genutzt werden, und 

. 
5. Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass das Korrespondenzinstitut keine Transaktio-

nen über Durchlaufkonten zulässt. 
 

(3) Abweichend von § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Geldwäschegesetzes bestehen die Sorgfaltspflichten nach 
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 und 3 des Geldwäschegesetzes für Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des 
Geldwäschegesetzes bei der Annahme von Bargeld ungeachtet etwaiger im Geldwäschegesetz oder in 
diesem Gesetz genannter Schwellenbeträge, soweit ein Sortengeschäft im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 
2 Nr. 7 nicht über ein bei dem Verpflichteten eröffnetes Konto des Kunden abgewickelt wird und die 
Transaktion einen Wert von 2 500 Euro oder mehr aufweist. 
 

(4) Factoringinstitute im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 9 haben angemessene Maßnahmen zu 
ergreifen, um einem erkennbar erhöhten Geldwäscherisiko bei der Annahme von Zahlungen von Debi-
toren zu begegnen, die bei Abschluss des Rahmenvertrags unbekannt waren. 

 
(5) Liegen Tatsachen oder Bewertungen nationaler oder internationaler Stellen zur Bekämpfung der Geld-

wäsche und der Terrorismusfinanzierung vor, die die Annahme rechtfertigen, dass in weiteren Fällen, 
insbesondere im Zusammenhang mit der Einhaltung von Sorgfaltspflichten in einem Staat, ein erhöhtes 
Risiko besteht, kann die Bundesanstalt anordnen, dass ein Institut eine Transaktion oder eine Ge-
schäftsbeziehung, insbesondere die Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte eines Kunden mit 
Sitz in einem solchen Staat, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder der Transaktion eingesetzt 
werden, einer verstärkten Überwachung zu unterziehen und zusätzliche, dem Risiko angemessene 
Sorgfaltspflichten und Organisationspflichten zu erfüllen hat.  
 
Über die getroffenen Maßnahmen haben die Institute angemessene Informationen nach Maßgabe des 
§ 8 des Geldwäschegesetzes aufzuzeichnen und aufzubewahren.  
 
Die Sätze 1 und 2 finden auch auf Institute und übergeordnete Unternehmen nach § 25k Absatz 1 
Anwendung. 
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§ 25l KWG - Gruppenweite Einhaltung von Sorgfaltspflichten (Stand 31.01.2014) 

(1)  Die in § 25g Absatz 1, 3 und 4 genannten Institute und Unternehmen haben als übergeordnete Unter-
nehmen in Bezug auf ihre nachgeordneten Unternehmen, Zweigstellen und Zweigniederlassungen 
gruppenweite interne Sicherungsmaßnahmen nach § 9 des Geldwäschegesetzes und § 25g Absatz 1, 
3 und 4 zu schaffen, die Einhaltung der Sorgfaltspflichten nach den §§ 3, 5 und 6 des Geldwäschege-
setzes und den §§ 25h und 25j sowie der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nach § 8 des 
Geldwäschegesetzes sicherzustellen.  
 
Verantwortlich für die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten nach Satz 1 sind die Geschäftsleiter im 
Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1.  
 
Soweit die nach Satz 1 im Rahmen der Begründung oder Durchführung von Geschäftsbeziehungen 
oder Transaktionen zu treffenden Maßnahmen in einem Drittstaat, in dem das Unternehmen ansässig 
ist, nach dem Recht des betroffenen Staates nicht zulässig oder tatsächlich nicht durchführbar sind, hat 
das übergeordnete Unternehmen oder Mutterunternehmen sicherzustellen, dass ein nachgeordnetes 
Unternehmen, eine Zweigstelle oder Zweigniederlassung in diesem Drittstaat keine Geschäftsbezie-
hung begründet oder fortsetzt und keine Transaktionen durchführt.  
 
Soweit eine Geschäftsbeziehung bereits besteht, hat das übergeordnete Unternehmen oder Mutterun-
ternehmen sicherzustellen, dass diese von dem nachgeordneten Unternehmen, der Zweigstelle oder 
der Zweigniederlassung ungeachtet anderer gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen durch Kün-
digung oder auf andere Weise beendet wird.  
 
Für den Fall, dass am ausländischen Sitz eines nachgeordneten Unternehmens, einer Zweigstelle oder 
einer Zweigniederlassung strengere Pflichten gelten, sind dort diese strengeren Pflichten zu erfüllen. 
 
 
 

(2)  Finanzholding-Gesellschaften oder gemischte Finanzholding-Gesellschaften, die nach § 10a als über-
geordnetes Unternehmen gelten, sind Verpflichtete im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Geldwäschege-
setzes.  

 
Sie unterliegen insoweit auch der Aufsicht der Bundesanstalt nach § 16 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 
2 Nr. 2 des Geldwäschegesetzes. 

 
 

 

§ 25m KWG - Verbotene Geschäfte (Stand 31.01.2014) 

Verboten sind:  
 

 
1. die Aufnahme oder Fortführung einer Korrespondenz- oder sonstigen Geschäftsbeziehung mit 

einer Bank-Mantelgesellschaft im Sinne des Artikels 3 Nr. 10 der Richtlinie 2005/60/EG und 
 
. 
2. die Errichtung und Führung von Konten auf den Namen des Instituts oder für dritte Institute, über 

die Kunden zur Durchführung von eigenen Transaktionen eigenständig verfügen können; § 154 
Abs. 1 der Abgabenordnung bleibt unberührt. 
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§ 25n KWG - Sorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-Geschäft (Stand 31.01.2014) 

(1) Bei der Ausgabe von E-Geld im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes hat das Institut die 
Pflichten des § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 4, § 4 Absatz 1 bis 4, § 7 Absatz 1 und 2 und § 8 des Geld-
wäschegesetzes zu erfüllen. 
 

 
(2) Diese Pflichten sind nicht zu erfüllen, soweit der an den E-Geld-Inhaber ausgegebene und auf einem 

E-Geld-Träger gespeicherte E-Geld-Betrag 100 Euro oder weniger pro Kalendermonat beträgt und 
sichergestellt ist, dass 

 
1. das ausgegebene E-Geld nicht mit E-Geld eines anderen E-Geld-Inhabers oder mit E-Geld ei-

nes anderen Emittenten technisch verbunden werden kann, 
 
2. die in Absatz 1 genannten Pflichten beim Rücktausch des ausgegebenen E-Gelds gegen Ab-

gabe von Bargeld erfüllt werden, es sei denn, der Rücktausch des E-Gelds bezieht sich auf ei-
nen Wert von 20 Euro oder weniger oder der Rücktausch durch Gutschrift auf ein Konto des E-
Geld-Inhabers bei einem CRR-Kreditinstitut oder eines E-Geld-Instituts nach § 1 Absatz 2a 
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes erfolgt und 

 
3. soweit das E-Geld auf einem wiederaufladbaren E-Geld-Träger ausgegeben wird, der in Satz 1 

genannte Höchstbetrag von 100 Euro pro Kalendermonat nicht überschritten werden kann. 
 

Bei dem Schwellenwert des Satzes 1 ist unerheblich, ob der E-Geldinhaber das E-Geld über einen 
Vorgang oder verschiedene Vorgänge erwirbt, sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass zwischen 
ihnen eine Verbindung besteht. 
 

 
(3) Soweit E-Geld über einen wiederaufladbaren E-Geld-Träger ausgegeben wird, hat der E-Geld-Emit-

tent Dateien zu führen, in denen alle an einen bereits identifizierten E-Geld-Inhaber ausgegebenen 
und zurückgetauschten E-Geldbeträge mit Zeitpunkt und ausgebender oder rücktauschender Stelle 
aufgezeichnet werden.  
 
§ 8 Absatz 2 bis 4 des Geldwäschegesetzes ist entsprechend anzuwenden. 
 
 

(4) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass bei der Verwendung eines E-Geld-Trägers 
das ausgegebene E-Geld mit E-Geld eines anderen E-Geld-Inhabers oder mit E-Geld eines anderen 
Emittenten verbunden werden kann, oder rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass im Zusammen-
hang mit anderen technischen Verwendungsmöglichkeiten dieses E-Geld-Trägers, dessen Vertrieb 
und der Einschaltung von bestimmten Akzeptanzstellen ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche, Terroris-
musfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen nach Maßgabe des § 25g Absatz 1 besteht, 
kann die Bundesanstalt, um diesen Risiken mit geeigneten Maßnahmen entgegenzuwirken, 

 
1. der Geschäftsleitung des Instituts Anweisungen erteilen, 
 
2. dem Institut den Einsatz dieses E-Geld-Trägers untersagen oder sonstige geeignete und erfor-

derliche technische Änderungen dieses E-Geld-Trägers anordnen, 
 
3. das Institut verpflichten, dem Risiko angemessene Pflichten nach Maßgabe der §§ 3 bis 9 des 

Geldwäschegesetzes zu erfüllen. 
 

 
(5) Soweit bei der Nutzung eines E-Geld-Trägers ein geringes Risiko der Geldwäsche, Terrorismusfinan-

zierung oder sonstiger strafbarer Handlungen nach Maßgabe des § 25g Absatz 1 besteht, kann die 
Bundesanstalt unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs gestatten, dass ein Institut verein-
fachte Sorgfaltspflichten nach § 5 des Geldwäschegesetzes zu erfüllen hat oder von der Erfüllung 
sonstiger Pflichten absehen kann. 

 

 

 


